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Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026 

Zeit: 20.00 Uhr 
 
Ort: Goldbachschür, Dorfstrasse 59, 8194 Hüntwangen 

 

Gemeinde Hüntwangen 

Gemeinderat 

 

 
 

Beleuchtender Bericht zur Gemeindeversammlung 
 
der Politischen Gemeinde Hüntwangen 
 
 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hüntwangen werden zur Teilnahme an der Gemeindever-
sammlung eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktanden 

1. Genehmigung Kreditabrechnung Umbau Werkgebäude über CHF 475‘911.95 Seite 3 

2. Genehmigung Kreditabrechnung Spielplatz Türmliwiese über CHF 156‘733.65 Seite 5 

3. Genehmigung Jahresrechnung 2025 Seite 8 

4. Genehmigung Kreditantrag Sanierung Brunnenstrasse über CHF 390’000* Seite 22 

5. Einzelinitiative FC Rafzerfeld Investitionsbeitrag über CHF 375‘000 Seite 28 

6. Einzelinitiative „Feuerwerksverbot“ Seite 39 

7. Wahl von 10 Mitgliedern des Wahlbüros Hüntwangen Seite 45 

8. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) Seite 46 
(Anfragen von allgemeinem Interesse sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung 
schriftlich beim Gemeinderat einzureichen.) 

 

Im Anschluss an die Versammlung steht der Gemeinderat für Fragen zur Verfügung. Danach sind 
alle Teilnehmenden herzlich zu einem Apéro eingeladen. 
 
 
Hüntwangen, 03. Juni 2026 Gemeinderat Hüntwangen 
 
 
 
 
 
 
 
*gegenüber Einladung, welche an die Haushaltungen verteilt wurde, musste im Betrag die Mehrwertsteuer 
korrigiert werden. Der Fehler ist nach dem Versand der Einladungen aufgefallen.  
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Aktenauflage 
Die vollständigen Akten und Anträge liegen ab Mittwoch, 03. Juni 2026, in der Gemeindeverwaltung 
während den Öffnungszeiten zur Einsicht auf.  
 
Weisungsheft 
Das Weisungsheft wird allen Einwohnerinnen und Einwohnern auf Anfrage per Post zugestellt. Die 
Unterlagen stehen zum Download unter www.huentwangen.ch (14 Tage vor der Versammlung) zur 
Verfügung. 
 
Anfragen 
Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss § 17 des Gemeindegesetzes spätestens  
10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet beim 
Gemeinderat einzureichen. 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde sind alle in Hüntwangen niedergelasse-
nen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und 
in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung (gesetz-
licher Wohnsitz) beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 
 
Protokoll 
Die Gemeindeschreiberin trägt mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstan-
dungen zum Verfahren in das Gemeindeversammlungsprotokoll ein. Das Protokoll wird vom zustän-
digen Gremium genehmigt und vom Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet. Danach 
steht das Protokoll den Stimmberechtigen zur Einsichtnahme offen.  
 
Rechtsmittel 
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, wegen Verletzung von Vorschriften über 
die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen und im Übrigen innert 
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. 
 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Par-
tei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel 
offensichtlich aussichtslos ist. 
 
Kontakt 
Gemeinde Hüntwangen 
Dorfstrasse 41 
8194 Hüntwangen  
 
Tel.: 044 521 05 80 
E-Mail: gemeinde@huentwangen.ch 

  

http://www.huentwangen.ch/


Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung 17.06.2026  Seite 3 von 47 

POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 1 
 
Umbau Werkgebäude; Genehmigung Kreditabrechnung über CHF 475'911.95 
 

 

 
 
Bericht des Gemeinderates 
 
 
Ausgangslage 
Das Werkgebäude an der Cholplatzstrasse 2 war sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den 
heutigen Bedürfnissen. Aufgrund dessen wurde der Umbau des Werkgebäudes geplant. An der Sit-
zung vom 29. Oktober 2024 (Beschluss 226) legte der Hochbauvorstand dem Gemeinderat das 
Vorprojekt samt Kostenschätzung vor. Die Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 25% 
diente als Grundlage für das Budget 2025 und wies Gesamtkosten von CHF 460'000 aus. 

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2024 einen Kredit 
in der Höhe von CHF 460'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung für den Umbau des Werkge-
bäudes genehmigt.  

Die Bauarbeiten sind in der Zwischenzeit abgeschlossen und das Werkgebäude ist seither voll in 
Betrieb. Die Schlussabrechnung liegt vor.  
 
Erwägungen 
Der Kreditantrag für den Umbau des Werkgebäudes basierte auf einer Kostenschätzung von 
+/- 25%. 
 
Schlussabrechnung – Zusammenstellung 
Alle Beträge in CHF 

 

Bereich Baukosten Kosten-
schätzung 

Abweichung 
CHF 

Abweichung 
% 

Vorbereitungsarbeiten 15'620.85 30'000.00 -14'379.15  

Gebäude 439'977.75 400'000.00 39'977.75  

Umgebung 8'038.70 15'000.00 -6'961.30  

Baunebenkosten 8'323.90 15'000.00 -6'676.10  

Ausstattung 3'950.75 0.00 3'950.75  

Gesamttotal inkl. MwSt. 475'911.95 460'000.00 + 15'911.95 + 3.46% 

 
  

 
Antrag des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung über  
CHF 475'911.95 für den Umbau des Werkgebäudes, gestützt auf Art. 16 Ziff. 6 der Ge-
meindeordnung vom 13.02.2022 in Verbindung mit § 112 des Gemeindegesetzes, zu ge-
nehmigen. 



Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung 17.06.2026  Seite 4 von 47 

Abweichungsbegründungen: 

• Büromöbel für das Büro des Betriebsleiter Werke sowie Materialschränke, + CHF 4'000  

• Abbruch Salzpodest, + CHF 7'300 

• Bürocontainer für die Bauzeit, + CHF 2'700  

• Zusätzlicher Ersatz der Aussenbeleuchtung, + CHF 2'000  
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung über CHF 475'911.95 
für den Umbau des Werkgebäudes, gestützt auf Art. 16 Ziff. 6 der Gemeindeordnung vom 
13.02.2022 in Verbindung mit § 112 des Gemeindegesetzes, zu genehmigen. 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung 
Umbau Werkgebäude mit Gesamtkosten in der Höhe von CHF 475'911.95 inkl. MwSt. zu genehmi-
gen. 
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POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 2 
 
Kinderspielplatz Türmliwiese inkl. Umgebung; Genehmigung Kreditabrechnung 
über CHF 156'411.50 
 

 

 
 
Bericht des Gemeinderates 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Hüntwangen hat das Grundstück Kat.-Nr. 2193 im Baurecht an die Wohnbaugenos-
senschaft Türmliwiese vergeben. Dies wurde mittels Baurechtsvertrag vom 10. Mai 2022 festgehal-
ten. Die Parteien bezwecken mit diesem Vertrag Wohn-, Pflege- und Geschäftsraum zu schaffen 
und zu erhalten. Zudem soll das Projekt Leben und Wohnen im Alter ermöglichen sowie Begeg-
nungsorte schaffen. Im Baurechtsvertrag wurde unter anderem festgehalten, dass die Baurechts-
nehmerin (Wohnbaugenossenschaft Türmliwiese) verpflichtet wird, einen Spielplatz zur öffentlichen 
Nutzung sowie oberirdische Autoabstellplätze zu erstellen. 

Beim Spielplatz Türmliwiese sollen neue Spielgeräte wie ein Klettergerüst, eine Schaukel, eine 
Rutschbahn, ein Wasserspiel, eine Wippe sowie ein Sandkasten erstellt werden. Des Weiteren sol-
len Sitzgelegenheiten und Begrünungen geschaffen werden. Neben dem Spielplatz, werden auch 
die Besucherparkplätze für die Gemeindeverwaltung und die Bibliothek wieder erstellt.  

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2024 einen Kredit in der 
Höhe von CHF 160'000.00 zulasten der Investitionsrechnung Spielplatz, Oberfläche Türmliwiese 
genehmigt.  

In der Zwischenzeit wurde der Spielplatz erstellt und die Umgebungsarbeiten sind abgeschlossen. 
Der Spielplatz wird rege genutzt und scheint ein beliebter Treffpunkt für die jungen Mitglieder der 
Gemeinde Hüntwangen zu sein.  
 
Erwägungen 
 
Der Kreditantrag für den Spielplatz und die Umgebung der Türmliwiese basierte auf einem Kosten-
voranschlag mit einer Kostengenauigkeit von +/- 5%. 
  

 
Antrag des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung über  
CHF 156'411.50 für den Kinderspielplatz Türmliwiese inkl. Umgebung, gestützt auf Art. 16 
Ziff. 6 der Gemeindeordnung vom 13.02.2022 in Verbindung mit § 112 des Gemeindege-
setzes, zu genehmigen. 
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Schlussrechnung – Zusammenstellung 
In CHF 
 

Kostenanteil Gemeinde 113'000.00  

Belagsarbeiten Vorplatz 8'756.75  

Aushubarbeiten 4'000.00  

Kernbohrung Wasserspiel 799.95  

Wasserzuleitung Wasserspiel 5'385.50  

Architekturleistungen 12'380.00  

Bauleitung 9'000.00  

Landschaftsarchitekturleistung 2'093.55  

Anteil Bewilligung 552.55  

Schilder Parkplätze 443.20  

Gesamttotal inkl. MwSt. 156'411.50  

Bewilligter Kredit 160'000.00  

Kreditunterschreitung 3'266.35 - 2.04 % 

 
Auf die Abweichungsbegründung wird verzichtet. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2026 die Kreditabrechnung 
Spielplatz, Oberfläche Türmliwiese mit Gesamtkosten in der Höhe von CHF 156'411.50 inkl. MwSt. 
zu genehmigen. 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung 
Kinderspielplatz Türmliwiese inkl. Umgebung mit Gesamtkosten in der Höhe von CHF 156'411.50 
inkl. MwSt. zu genehmigen. 
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POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 3 
 
Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Hüntwangen, Genehmigung 
 

 

 
 
  

 
Antrag des Gemeinderates: 

 

Der Gemeinderat Hüntwangen beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 
2025 der Politischen Gemeinde Hüntwangen, gestützt auf Art. 16, Ziffer 5 der Gemeinde-
ordnung vom 13.02.2022 beschliessen: 

1. Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Hüntwangen wird mit folgenden 
Feststellungen genehmigt. 
 
1.1. Mit CHF 5'308'619.44 Aufwand und CHF 5'653'879.37 Ertrag schliesst die Erfolgs-

rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 345'259.93. 
 

1.2. Für Investitionen im Verwaltungsvermögen werden CHF 688'185.80 Ausgaben 
und CHF 109'400.00 Einnahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von  
CHF 578'785.80 ergibt. Im Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. 
 

1.3. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je CHF 15'314'618.27 aus-
gewiesen. Der Bilanzüberschuss erhöht sich auf CHF 7'528.780.49. 

 

Die vollständige Jahresrechnung steht Ihnen auf unserer Website www.huentwangen.ch 
zur Verfügung und liegt während der Auflagefrist in der Gemeindeverwaltung Hüntwan-
gen, Dorfstrasse 41, zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten zur Einsicht auf. 
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Bericht des Gemeinderates 

Beträge auf ganze CHF gerundet 

 

a. Finanzieller Überblick zum Jahresergebnis 

Erfolgsrechnung Dank Ertragsüberschuss von CHF 345'260 schliesst die Er-
folgsrechnung CHF 346'760 höher, als mit dem Aufwand-
überschuss von CHF 1'500 budgetiert. Zudem wurden 
CHF 270'000 finanzpolitische Reserve nicht aufgelöst.  

Investitionen Verwaltungsvermögen  CHF 578'786 (Differenz von CHF 996'214 zu den budgetier-
ten CHF 1'575'000) 

Investitionen Finanzvermögen  Keine  

Bilanz und Nettovermögen Mit CHF 10’306'413 Finanz- und CHF 5'008'205 Verwal-
tungsvermögen beträgt die Bilanzsumme CHF 15'314'618. 
Davon sind CHF 5'247'850 Fremdkapital, das Eigenkapital 
von CHF 10'066'768 stieg gegenüber dem Vorjahr um 
CHF 319'635. Das Nettovermögen (Finanzvermögen minus 
Fremdkapital) sinkt um CHF 33'145. Es beträgt  
CHF 5'058'563.  

 

b. Erläuterungen abgeschlossenes Rechnungsjahr 

Alle Abweichungsbegründungen finden Sie im Formularsatz zur Jahresrechnung ab Seite 47  
(Erfolgsrechnung) und Seite 84 (Investitionsrechnung). Das Budget 2025 wurde vor dem Jahresab-
schluss der Rechnung 2024 verfasst, was dazu führt, dass sich Abweichungen zeigen, die für das 
Budget 2026 bereits angepasst sind.  

Erfolgsrechnung 

Der positive Rechnungsabschluss ist Steuererträgen zu verdanken. Ohne dass die Steuerkraft ge-
genüber 2024 wesentlich gestiegen wäre, führt das Einwohnerwachstum zu CHF 126'125 höherem 
Ertrag als budgetiert bei den ordentlichen Einkommenssteuern im Rechnungsjahr, total sind es für 
die politische Gemeinde CHF 1'026'125 (12.4% mehr als im Vorjahr). Die Gewinnsteuern juristischer 
Personen im Rechnungsjahr haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 10% auf CHF 61'897 er-
höht, Unternehmungen trugen rund 5.7% zu den Jahreseinnahmen der Gemeinde aus Einkommen 
und Gewinnen bei. Der kantonale Ressourcenausgleich brachte 2025 CHF 458'998 (4.9% mehr als 
im Vorjahr). Wenig planbar und daher ein unsicherer Ertrag ist die Grundstückgewinnsteuer: Ihr ist 
der grösste Mehrertrag zu verdanken. Sie ist mit CHF 595'742 rund 198% höher ausgefallen als mit 
CHF 200'000 budgetiert, gegenüber dem Rekord im Vorjahr beträgt sie dennoch lediglich 29%. 

In der Verwaltung fielen mit CHF 198'585 statt CHF 210'000 weniger Lohnkosten an, dafür stiegen 
Dienstleistungen Dritter massiv gegenüber dem Budget, nämlich um CHF 143'339 auf CHF 160'539. 
Während dem ganzen Jahr waren wir auf eine externe Mitarbeiterin Sozialamt angewiesen, Aus-
schreibungen zu Besetzung dieser 50%-Stelle blieben erfolglos. Dazu kam während drei Monaten 
die Stellvertretung im Bereich Einwohnerkontrolle, bis die neue Gemeindeschreiberin ihre Stelle an-
treten konnte. CHF 20'615 unter dem Budget, bei insgesamt CHF 249'385, liegen die Honorare im 
Hochbau (vor allem Gemeindeingenieur). Gebührenerträge fielen hier CHF 142'356 tiefer aus als 
budgetiert und betragen lediglich CHF 67'644, weil weniger Projekte abgeschlossen wurden. Da sich 
Bauprojekte über mehrere Rechnungsperioden hinziehen, stimmen Gebührenerträge und Aufwen-
dungen nicht überein. Bei der Finanzierung von Alters- und Pflegeheimen wurden die budgetierten 
CHF 220'000 um CHF 57'583 übertroffen. Auch bei Ergänzungsleistungen zur IV und zur AHV sprin-
gen hohe Gesamtbeträge (CHF 132'788, resp. CHF 277'174, und hohe Budgetüberschreitungen, 
CHF 78'788 resp. CHF 37'174) ins Auge, 70% davon werden vom Kanton vergütet, was die Zahlen 
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mildert. Mit CHF 76'312 fiel die Sozialhilfe CHF 33'688 tiefer als budgetiert aus, dafür wurden uns 
mit insgesamt CHF 142'959 um CHF 21'159 höhere Kosten als geplant für die Kinder- und Jugend-
heime in Rechnung gestellt, diese werden vom Kanton pro Einwohner auferlegt. Die Kosten für die 
Asylbetreuung liegen mit CHF 20'170 nur bei einem Drittel des Budgets. Infolge Bewohnerwechsels 
und weniger Asylbewerbern als kontingentiert. In der Rechnung ist ein scheinbarer «Gewinn» von 
CHF 43'874 im Asylwesen insgesamt ersichtlich, doch der Schein trügt; da für zwei Quartale des 
Vorjahres rund CHF 80’000 kantonale Beiträge erst 2025 eingegangen sind und als Ertrag verbucht 
wurden. Bei den Gemeindewerken zeigen sich mit CHF 170'793.45 rund 14% höhere Lohnkosten 
als im Budget, welches Monate vor der Stellenbesetzung erstellt wurde. Wir halten uns an die kan-
tonale Lohnklassen und Stufen, die Berufsjahre der Mitarbeitenden sind ein lohnrelevanter Faktor, 
der erst im Bewerbungsprozess feststeht. Im Rahmen der nicht budgetierten Baustelle Wasserlei-
tungsbruch wurden am hinteren Kirchweg Strassenbeleuchtung und Randsteine saniert, was mit 
Mehrkosten von CHF 22'128 sowieso geplante Ausgaben von CHF 65'400 für solche Sanierungen 
erhöhte. Die gleiche Baustelle zeigt sich auch im Wasserwerk mit Mehrkosten von CHF 33'725 bei 
den Dienstleistungen Dritter. Da sich Verhandlungen über die Zuständigkeiten beim Bahnhof mit der 
SBB hinziehen, galt 2025 noch der alte Bahnhofsvertrag, so erhielten wir CHF 27'085 aus der P&R-
Anlage statt nur die CHF 5'000 für die Parkplätze auf Gemeindeland.  

Die Spezialfinanzierungen der Gebührenhaushalte verändern sich wie folgt: Beim Wasser Anstieg 
um CHF 765 auf CHF 409'425, beim Abwasser Anstieg um CHF 5'630 auf CHF 697'225 und beim 
Abfall Senkung um CHF 9'044 auf CHF 318'560.  

Investitionen 

Das Werkgebäude kam CHF 15'617 höher als geplant zu stehen, bei total CHF 475'617, die Abrech-
nung mit den 3.4% Mehrkosten wird an der Gemeindeversammlung vorgelegt. Für den Kranken-
heimverband Zürcher Unterland wurde die Erhöhung des Dotationskapitals von CHF 15'067 nicht 
budgetiert. Der Anteil 2025 von CHF 850'000 für die Erstellung der Asylunterkunft wurde nicht aus-
gegeben, die Urnenabstimmung fand am 8. März 2026 statt. Infolge des Wasserleitungsbruch am 
Hinteren Kirchweg hat der Gemeinderat die Sanierung der Brunnen- und Cholplatzstrasse verscho-
ben, so dass dafür vorgesehenen Ausgaben erst ab dem Jahr 2026 anfallen. Die BZO-Revision ist 
noch nicht abgeschlossen und fällt ebenfalls erst im Jahr 2026 an.  

 

c. Finanzpolitischer Ausblick  

Hohe Grundstückgewinnsteuern und Minderausgaben bei der wirtschaftlichen Hilfe und im Asylbe-
reich: Mit diesen für uns glücklichen Ursachen des positiven Rechnungsabschlusses können wir in 
Zukunft nicht rechnen. Wir haben Investitionen verschoben und so in der Investitionsrechnung 
«günstig» abgeschlossen, trotzdem sank das Nettovermögen. Ohne den Mehrertrag bei den Grund-
steuern wäre dieses nun statt rund CHF 33'000 um rund CHF 429'000 tiefer. Es wird bei Investition 
in das Verwaltungsvermögen, die gemäss Investitionsplanung auf uns zukommen (beispielsweise 
Asylunterkunft, Brunnen- und Cholplatzstrasse) weiter sinken, genauso wie bei Ausgaben, die in der 
Erfolgsrechnung zu einem Defizit führen. Auch die Aufnahme von Fremdkapital, wenn die liquiden 
Mittel knapp werden, würde das Nettovermögen verringern.  

Warum ist das wichtig? Ab dem Moment, wo das Nettovermögen aufgebraucht ist, müssen wir das 
Budget so festsetzen, dass es mittelfristig ausgeglichen wird. Ohne Auswirkungen auf die Leistung 
der Gemeinde und den Steuerfuss wird das unmöglich sein. Lieber, wir halten heute schon Mass. 
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POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 4 
 
Sanierung Brunnenstrasse, Genehmigung Kredit über CHF 390’000 
Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz 
 

 

 
 
Beleuchtender Bericht 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
Die Stimmberechtigten sind eingeladen, für die Sanierung der Brunnenstrasse, Strassenbeleuch-
tung, Wasser- und Abwasserleitungen einem Bruttokredit in der Höhe von CHF 390’000 inkl. MwSt. 
zu Lasten der Investitionsrechnung 2026 zu genehmigen. 

Die Gemeinde Hüntwangen plant die Sanierung der Brunnenstrasse im Abschnitt Brunnenstrasse 1 
bis zum Wendeplatz.  

Im Zuge der Strassensanierung werden die Wasserversorgungsleitungen sowie die öffentliche Be-
leuchtung erneuert. Zusätzlich wird die bestehende Kanalisationsleitung mittels TV-Befahrung auf-
genommen und deren Zustand beurteilt.  

Nach erfolgter möglicher Sanierung der Kanalisation und der Werkleitungen soll der Strassenober-
bau instand gestellt, der Deckbelag erneuert sowie bestehende Randabschlüsse bei Bedarf ersetzt 
werden.  

Die HOLINGER AG wurde mit GRB 60 vom 17. März 2026 beauftragt, ein Bauprojekt zur teilweisen 
Strassensanierung und Erneuerung der Wasserleitung auszuarbeiten. Der Baustart ist für den Spät-
sommer 2026 angedacht. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2026 den Objektkredit für das 
Bauprojekt Brunnenstrasse, Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz mit Gesamtkosten von 
CHF 390’000 inkl. MwSt. zu genehmigen. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2026 den 
Objektkredit für das Bauprojekt Brunnenstrasse, Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz mit 
Gesamtkosten von CHF 390’000 inkl. MwSt. zu genehmigen. 
  

 
Antrag des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Sanierung Brunnenstrassen, 
Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz, zuzustimmen und den Bruttokredit von 
CHF 390'000 inkl. MwSt. zu genehmigen.  
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Projektziele und Vorgaben 
Analog zur Sanierung der Wasserleitung im Hinteren Kirchweg in Hüntwangen werden die Projekt-
ziele wie folgt definiert:  
 

• Erneuerung Strassenoberfläche und Randabschlüsse  

• Erneuerung Trinkwasserleitung  

• Erneuerung öffentliche Beleuchtung  

• Absprache mit Werkleitungseigentümer  

• Untersuchung der bestehenden Kanalisation und allfällige Sanierungsmassnahmen  
 
 
Projektperimeter 
Der Projektperimeter umfasst die Brunnenstrasse 1 bis zum Wendeplatz. Seitens der EKZ ist ein 
Netzausbau in der Brunnenstrasse geplant. Eine neue Verteilkabine muss in der Rebbergstrasse 
platziert werden. 
 
 
 

 
 
 
 
PAK - Belastung und bestehender Belag 
Der vorhandene Belag wurde auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gehalt un-
tersucht und es konnte keine Belastung festgestellt werden.  
Die Schichtstärke des bestehenden Belages variiert zwischen 63 mm und 102 mm innerhalb der 
beiden Entnahmestellen. Im Zuge der Untersuchung wurde auch die bestehende Fundationsschicht 
auf Frostbeständigkeit geprüft, welche nachgewiesen werden konnte. 
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Bauprojekt 
 
Wasserversorgung 
IST - Zustand  
An der bestehenden Gussrohr-Trinkwasserleitung (NW 125 mm) aus dem Jahr 1972 sind im Pro-
jektperimeter 3 Überflurhydranten angeschlossen. Im Nordöstlichen Teil erfolgt nach dem Strecken-
schieber der Übergang zur im Jahr 2019 neu sanierten Trinkwasserleitung (PE). Nordwestlich wird 
die bestehende Trinkwasser Versorgungsleitung über das Privatgrundstück der Liegenschaftsnum-
mer 1300 geführt. Dies infolge der engen Platzverhältnisse im Fuss- und Verbindungsweg, welcher 
die Rebbergstrasse mit dem Brunnenweg verbindet, mit der dort verlaufenden Kanalisationsleitung. 
 
Projektiertes Wasserversorgungskonzept  
Im Zuge der Sanierung wird die bestehende Trinkwasserleitung erneuert. Sie wird an neuer Lage 
auf einer Gesamtlänge von ca.140 m verlegt. Die Frischwasserleitung hat durchgehend einen In-
nendurchmesser von 125 mm und besteht aus duktilem Gusseisen (vonRoll, Ecopur).  

Die Überflurhydranten Nr. 85 und 86 (mit Doppelabsperrung) mit Unterteil wird an der gleichen Stelle 
wie bestehend ersetzt. Der Hydrant Nr. 84 wird verschoben.  

Die Strecken- und Hausanschlussschieber werden erneuert.  

Für die Brandbekämpfung werden die Überflurhydranten nach den Vorgaben der GVZ ausgebildet 
und mit einer Zuleitung von 125 mm an die neuen Verteilleitung angeschlossen.  

Für die Liegenschaft Nr. 1294 ist ein Ersatz der Hauszuleitung vorgesehen. Der Ersatz der Hauszu-
leitung ist für den Liegenschaftseigentümer kostenpflichtig. Eine Kostenschätzung für den Ersatz der 
Hauszuleitung wird im Zuge der Infoveranstaltung dem Eigentümer übergeben. Zur Informationsver-
anstaltung werden auch die Anwohnerinnen und Anwohner der Rebbergstrasse eingeladen.  

Im Bereich des Fuss- und Verbindungsweges wird die bestehende Wasserleitung ausser Betrieb 
genommen und diese in der Lage sondiert. Danach kann diese mittels Kamera befahren werden um 
deren Zustand aufzunehmen. Es wird entschieden, ob ein Berstlining oder eine Spülbohrung zum 
Einsatz gelangt. Diese Verfahren bringen den Vorteil, dass die Treppen und der Gehweg nicht er-
setzt werden müssen. Es müssen lediglich Start und Zielgruben erstellt werden, wodurch allenfalls 
die Rebbergstrasse kurzzeitig für einige Tage, während den Arbeitstagen gesperrt werden muss. 

Die Kosten zur Erneuerung der Hausanschlussleitungen sind gemäss Reglement der Wasserver-
sorgung Hüntwangen ab dem Hausanschlussschieber durch die Eigentümer zu tragen. 
 
Strassenbau 
IST – Zustand  
Die Strasse im Ist-Zustand ist auf beiden Seiten durch den Belagsrand begrenzt und hat eine Breite 
von ca. 5.00 m.  
 
Projektierter Strassenaufbau  
Im Grabenbereich wird der Belag mittels 70 mm AC T 22 N und 30 mm AC 8 N Instand gesetzt. 
Ausserhalb des Grabenbereich wird der Deckbelag gefräst und ersetzt (KV Komplettersatz). Die 
bestehenden Randabschlüsse werden im Projektperimeter gesamthaft erneuert. Innerhalb des 
Fussweges wird der Belag abgebrochen und mittels 7cm AC T 22 N ersetzt, welcher abgestreut 
wird. 
 
Öffentliche Beleuchtung 
Projekt  
Die öffentliche Beleuchtung wird nach dem Projekt der EKZ im gesamten Perimeter ersetzt. Die 
definitiven Standorte werden, soweit möglich, im Einvernehmen mit den Grundeigentümern festge-
legt. 
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Kanalisation 
IST – Zustand  
Die bestehenden Kanalisationsleitungen wurden aufgenommen und ausgewertet.  
 
Projekt  
Aufgrund der durchgeführten Kanal TV Aufnahmen wird zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Haltung 
Nr. KS 76 zu KS 76.1 saniert. 
Die restlichen Kanalhaltungen werden zu einem späteren Zeitpunkt saniert und sind nicht Bestand-
teil dieses Projektes. 
 

 
 
Werkleitungen 
 
Elektro  
Die EKZ hat einen Ausbaubedarf ihres Netzes angemeldet. Die Verlegung diverser Kabelschutz-
rohre für die Stromversorgung und die öffentliche Beleuchtung inkl. sechs neuer Kandelaber ist vor-
gesehen. Hierzu werden die Aufstellungsrechte durch die Bauleitung bei den Eigentümern ange-
fragt. Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung gehen zu Lasten der Gemeinde Hüntwangen.  
 
Swisscom / Sunrise / Gas  
Von Seiten des Werkleitungsbetreibers besteht auf Anfrage hin kein Ausbaubedarf.  
 
Zustandsaufnahmen 
Mauern und Plätze  
Durch die Bauleitung wurden im Zuge der Begehung an der Startsitzung Fotos der bestehenden 
Stütz- und Gartenmauern sowie der Plätze im Projektperimeter aufgenommen. Bei der Rebberg-
strasse werden im Zuge der Infoveranstaltung eine gemeinsame Aufnahme des Zustandes bei der 
Liegenschaft Rebbergstrasse 10 koordiniert. 
 
Bewilligungsverfahren 
Das Projekt ist als untergeordnet im Sinne von § 13 Abs. 1 Strassengesetz zu beurteilen, zumal die 
Strasse in ihrer Lage und Ausgestaltung unwesentlich verändert wird. Nach § 15 Abs. 2 Strassen-
gesetz sind Projekte von Gemeindestrassen durch den Gemeinderat festzusetzen.  
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Kostenvoranschlag 
Sanierung Brunnenstrasse, Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz (+/- 10%) 
 

 
 
 
Im Budget 2026 sind Kosten von CHF 395’000 für die Sanierung der Brunnenstrasse eingestellt. 
 
Die Betriebsfolgekosten für den künftigen betrieblichen und baulichen Unterhalt der Brunnenstrasse 
fallen im üblichen Umfang an und werden jährlich über die entsprechenden Unterhaltskonten bud-
getiert. Der betriebliche Unterhalt hängt stark von äusseren Einflüssen ab und kann jährlich variieren. 
Erfahrungsgemäss fallen bei fachmännischer Bauausführung in den ersten Jahren keine Kosten für 
baulichen Unterhalt an. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Sanierung Brunnenstrassen, Abschnitt 
Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz, zuzustimmen und den Bruttokredit von 
CHF 390’000 inkl. MwSt. zu genehmigen.  
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung den Objektkredit für die 
Sanierung Brunnenstrasse, Abschnitt Brunnenstrasse 1 bis Wendeplatz mit Gesamtkosten von 
CHF 390’000 inkl. MwSt. zu genehmigen. 
 
Kreditrechtliche Prüfung und Genehmigung 
Die Zuständigkeit für die Kreditgenehmigung liegt aufgrund der Kredithöhe gemäss Art. 16 Ziff. 4 der 
Gemeindeordnung vom 13.02.2022 bei der Gemeindeversammlung. 
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CHF 390’000 
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EINZELINITIATIVE  
 
Traktandum 5 
 
Einzelinitiative für eine "Kostenbeteiligung Investition Neubau Sportanlage FC Raf-
zerfeld" 

 

 
 
Beleuchtender Bericht  
 
Die Vorlage in Kürze 
Carina Bertenghi gelangte mit einer Einzelinitiative an den Gemeinderat Hüntwangen. Bei einer An-
nahme der Einzelinitiative ist der Gemeinderat verpflichtet, einen Investitionsbeitrag von  
CHF 375'000.00 an den Neubau der Sportanlage des FC Rafzerfeld zu entrichten. Es ist vorgese-
hen, dass die Gemeinden Eglisau, Rafz, Wasterkingen und Wil ZH die Sportanlage des FC Rafzer-
feld mitfinanzieren. In diesen Gemeinden wurden gleichlautende Einzelinitiativen eingereicht. 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Einzelinitiative abzulehnen. Zusammenge-
fasst erachtet der Gemeinderat die Projektkosten als zu hoch, die Finanzierung der bestehenden 
Infrastruktur wird nicht angemessen berücksichtigt und mit einem so hohen finanziellen Beitrag wird 
ein einzelner Verein gegenüber anderen Vereinen deutlich bevorzugt. 
 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission beantrag den Stimmberechtigten die Einzelinitiative abzu-
lehnen. 
 
Die Einzelinitiative im Wortlaut 
Kostenbeteiligung Investition Neubau Sportanlage FC Rafzerfeld 
Die Gemeinde Hüntwangen soll sich ausschliesslich mit einem einmaligen Investitionsbeitrag von 
CHF 375'000.00 am Neubau der Sportanlage des FC Rafzerfeld beteiligen. 

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hüntwangen richtet sich nach dem Verhältnis ihrer Einwoh-
nerzahl. Sie erfolgt unabhängig von den Finanzierungsbeiträgen anderer Gemeinden und ist an 
keine Zusagen dieser Gemeinden gekoppelt. 

Es ist vorgesehen, dass die Gemeinden Rafz, Eglisau, Wil ZH, Hüntwangen und Wasterkingen ge-
meinsam mit insgesamt CHF 4'693'000 die neue Sportanlage des FC Rafzerfeld (Gesamtprojekt-
kosten CHF 6'313'000 inkl. MwSt.) finanzieren. 

Mit der vorliegenden Initiative wird die Genehmigung des einmaligen Investitionsbeitrags beantragt. 
Dieser Betrag soll der Gemeindeversammlung ausserhalb des Budgets zur Abstimmung vorgelegt 
werden. 

Die ausführliche Begründung der Einzelinitiative ist am Ende dieses Berichts abgedruckt. 

  

 
Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Einzelinitiative für eine «Kosten-
beteiligung Investition Neubau Sportanlage FC Rafzerfeld» abzulehnen.  
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Einzugsgebiet und bestehende Infrastruktur 
Der FC Rafzerfeld wurde im Jahr 2003 gegründet. Er zählt heute zu den grössten Fussballvereinen 
im Zürcher Unterland und ist Mitglied im Fussballverband der Region Zürich. Er entstand aus der 
Fusion des FC Hüntwangen (gegründet 1951) und des FC Rafz (gegründet 1964). 

Mit dem Bevölkerungswachstum im Rafzerfeld wuchsen auch die Vereinsstrukturen. Das Einzugs-
gebiet umfasst heute neben Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil ZH auch Flaach, 
Buchberg und Rüdlingen. 2016 wurde eine Mädchenfussballabteilung gegründet, die heute über 100 
Spielerinnen zählt. Der Verein besteht aus rund 450 aktiven Mitgliedern, darunter zahlreiche Junio-
rinnen und Junioren in über 20 Teams. Es müssen Wartelisten für die Aufnahme von Kindern und 
Jugendlichen geführt werden, da die Platzkapazitäten ausgeschöpft sind.  

Bereits der FC Rafz nutzte seit 1987 zwei von der Gemeinde Rafz bereitgestellte Naturrasenplätze 
auf dem Sportplatz Trubeland sowie die gemeindeeigene Garderobenanlage im Werkgebäude ne-
benan. Der FC Hüntwangen spielte auf den zwei nebeneinanderliegenden Naturrasenplätzen 
«Bahnhof» und «Eichen» nahe dem Bahnhof Hüntwangen-Wil. Dort wurde 1972 eine Platzbeleuch-
tung installiert. 1994 wurde mit Unterstützung der Gemeinden ein vereinseigenes Klubhaus mit drei 
Garderoben und zwei Duschräumen errichtet. Die genannten Anlagen in Hüntwangen wurden nach 
der Fusion durch den FC Rafzerfeld übernommen. Abgesehen von der Platzbeleuchtung beim Spiel-
platz «Bahnhof», die der FC Rafzerfeld 2016 in Eigenregie sanierte, werden die Anlagen bis heute 
in der ursprünglichen Form genutzt. Zusätzlich trainieren vereinzelte Juniorenteams auf dem Rasen 
des Schulhauses Steinboden in Eglisau. Weiter nutzt der Verein in allen fünf Gemeinden die beste-
hende Halleninfrastruktur für das Wintertraining. 

 
Bisherige Gemeindebeiträge 
Die fünf Gemeinden beteiligen sich mit Vereinsbeiträgen in unterschiedlicher Höhe an den laufenden 
Kosten des Fussballclubs. Im Jahr 2025 leisteten die Gemeinden Beiträge in der Höhe von CHF 
85’500.-. Der jährliche Vereinsbeitrag der Gemeinde Eglisau beträgt CHF 27'000.-. Die Gemeinde 
Wil ZH beteiligt sich mit CHF 7'500 jährlich. Die Gemeinde Wasterkingen hat sich mit CHF 3'500 pro 
Jahr beteiligt, seit 2018 jedoch keine Beiträge ausgerichtet, da seitens FC Rafzerfeld keine Gesuche 
mehr gestellt wurden. Die Gemeinde Rafz trägt die Unterhaltskosten für die beiden Plätze und die 
Garderobenanlage auf Rafzer Gebiet. Die Gemeinde erhält dafür vom FC Rafzerfeld eine Pauschale 
von CHF 8'000. Die restlichen Unterhaltskosten, werden anstelle eines Beitrags an den FC Rafzer-
feld durch die Gemeinde Rafz gedeckt. Die Gemeinde Hüntwangen leistet einen jährlichen Vereins-
beitrag von CHF 4'000 und stellt die Landfläche für die Sportanlagen des FC Rafzerfelds kostenlos 
zur Verfügung. Die restlichen Unterhalts- und Investitionskosten, insbesondere für das vereinsei-
gene Klubhaus und die Rasenplätze am Standort Hüntwangen, trägt der FC Rafzerfeld eigenstän-
dig. 
 
Handlungsbedarf aus Sicht des FC Rafzerfeld 
Die beiden Naturrasenplätze «Bahnhof» und «Eichen» sind sanierungsbedürftig und verfügen über 
keinen professionellen Unterbau oder Drainagen. Regenwasser wird nur langsam abgeleitet, was 
zu Schäden an den Rasenflächen führt. In den Wintermonaten sind die Rasenplätze oft unbespiel-
bar, was zu Ausfällen bei den Trainings- und Spielstunden führt. Der Platz «Eichen» bei der Anlage 
Hüntwangen ist nicht beleuchtet und im Winterhalbjahr kaum nutzbar.  

Der Boom im Frauen- und Mädchenfussball verstärkt den Bedarf an Garderoben und Duschen. Die 
bestehenden Einrichtungen erfüllen weder die Anforderungen des Frauenbereichs noch die Vorga-
ben des Fussballverbandes für eine bedarfsgerechte Sportanlage. 

 
Ausbauplanung 
Der FC Rafzerfeld hat am Standort Hüntwangen folgenden Ausbau geplant: 

• Genormter Kunstrasenplatz (106 x 70 Meter) anstelle des bestehenden Naturrasenplatzes 
«Bahnhof» 

• Zwei kleinere Kunstrasen-Kleinspielfelder (je 30 x 15 Meter) 

• Erneuerung und Beleuchtung des Naturrasenplatzes «Eichen» 

• Neubau Klubhaus inklusive notwendiger Garderobenerweiterung 
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Durch diese Massnahmen sollen jährlich bis zu 4'000 Nutzungsstunden möglich sein, was fast einer 
Vervierfachung der heutigen Kapazität gleichkäme. Der Neubau des Klubhauses soll gemäss den 
Vorgaben des Fussballverbandes mit acht separaten Garderoben ausgestattet werden, damit sich 
parallele Spiele und Trainings beider Geschlechter besser organisieren lassen.  
 
Finanzierung gemäss Kalkulation FC Rafzerfeld 
Der FC Rafzerfeld geht von folgender Baukostenschätzung aus gemäss Annex 2 der Einzelinitiative 
(Stand Juni 2025): 
 

Genormtes Kunstrasen-Spielfeld CHF 2'162'000.00 
Neues Klubgebäude (inkl. Haustechnik etc.) CHF 3'243'000.00 
Naturrasen und Beleuchtung (genormtes Spielfeld) CHF 648'600.00 
Kunstrasen Minispielfelder (2-mal 30 x 15 Meter) CHF 259'400.00 

Total Baukostenschätzung (+/- 20 %, inkl. MwSt.) CHF 6'313'000.00 
 
Die Finanzierung erfolgt gemäss Angaben des FC Rafzerfeld wie folgt 
(Annex 2 Einzelinitiative): 
 

Eigenmittel FC Rafzerfeld (inkl. Kosten Vorprojekt) CHF 320'000.00 
Eigenleistung FC Rafzerfeld CHF 300'000.00 
Sponsoren FC Rafzerfeld CHF 350'000.00 
Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) CHF 650'000.00 

Anteil der 5 Gemeinden CHF 4'693'000.00 
 
Der Anteil der fünf Gemeinden Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil ZH verteilt sich 
gemäss Angaben des FC Rafzerfeld im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf die Gemeinden. Der Anteil 
der Gemeinde Hüntwangen beläuft sich auf CHF 375'000.00. Dieser Beitrag ist an keine Zusagen 
der anderen Gemeinden gekoppelt. Sollten einzelne Gemeinden die Einzelinitiativen und somit ihren 
Investitionsbeitrag ablehnen, redimensioniert der FC Rafzerfeld das Projekt abhängig vom fehlen-
den Betrag und priorisiert die Projektteile nach Dringlichkeit.  
 
Kostenteiler Gemeinden (Zahlen auf CHF 1'000 gerundet, inkl. MwSt.) gemäss Annex 2 der Einzel-
initiative: 
 

Rafz CHF 1'643'000.00 
Eglisau CHF 1'924'000.00 
Hüntwangen CHF 375'000.00 
Wasterkingen CHF 235'000.00 
Wil ZH CHF 516'000.00 

Anteil der 5 Gemeinden CHF 4'693'000.00 
 
Koordiniertes Vorgehen der Gemeinden 
Die Einzelinitiativen wurden in den Gemeinden Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil 
ZH gleichzeitig eingereicht. Je nach Höhe des Investitionsbeitrags und der Kompetenzgrenze in der 
Gemeindeordnung ist entweder die Gemeindeversammlung oder die Urne für die Behandlung zu-
ständig. Da in Eglisau die Ausgabe die Limite von 1.0 Mio. Franken übersteigt, muss an der Urne 
über die Einzelinitiative abgestimmt werden. In den anderen Gemeinden wird die Vorlage der Ge-
meindeversammlung vorgelegt. Die Abstimmungstermine sind unter den Gemeinden koordiniert und 
werden überall Mitte Juni durchgeführt. 
 
Finanzielle Behandlung des Beitrages an den FC Rafzerfeld 
Beim finanziellen Beitrag an den FC Rafzerfeld handelt es sich für die Gemeinde Hüntwangen um 
einen Investitionsbeitrag an eine private Organisation ohne Erwerbszweck. Der Investitionsbeitrag 
wird im Verwaltungsvermögen aktiviert und als Beitrag an eine Sportanlage mit einer Nutzungsdauer 
von 30 Jahren abgeschrieben. 
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Stellungnahme des Gemeinderates 
Der Gemeinderat anerkennt, dass die bestehenden Rasenplätze für die Wintermonate keine Trai-
ningsmöglichkeiten bieten und diesem Umstand mit Kunstrasenplätzen und neuer Beleuchtung be-
gegnet werden könnte. Zudem kann er das Bedürfnis verstehen, die Garderobenanlagen auszu-
bauen, um dem Wachstum des Vereins, insbesondere auch im Frauenfussball, gerecht zu werden. 

Die von den Gemeinden geforderten Investitionsbeiträge sind mit fast 4,7 Mio. Franken aber sehr 
hoch. Die Gemeinde Hüntwangen müsste sich mit einer einmaligen Zahlung über knapp 0.4 Mio. 
Franken beteiligen. Angesichts der sehr hohen Investitionssummen der letzten Jahre und den In-
vestitionen, die in den kommenden Jahren auf die Gemeinde Hüntwangen zukommen, stellt der 
Beitrag eine weitere Belastung für den Finanzhaushalt dar. 

Um die Kosten zu senken und auf mehrere Jahre verteilen zu können, haben die Gemeinderäte aller 
fünf Gemeinden dem FC Rafzerfeld bei der Projekterarbeitung sowohl eine Redimensionierung als 
auch Etappierung des Vorhabens vorgeschlagen. Diesem Anliegen wurde seitens FC Rafzerfeld 
nicht entsprochen – der FC Rafzerfeld hat stattdessen den Weg von koordinierten Einzelinitiativen 
in den Gemeinden im Rafzerfeld gewählt. 

Die Einzelinitiative lässt ausserdem offen, wie der Fussballclub die künftige Finanzierung der Unter-
halts- und Sanierungsarbeiten an der neuen Anlage längerfristig sicherstellt. Es ist unklar, ob die 
Gemeinden künftig ihre jährlichen Beiträge an den FC Rafzerfeld erhöhen müssen, damit der Verein 
die Kosten decken kann. Die Anlagen wären weiterhin im Eigentum des Vereins und nicht der Ge-
meinden, was ein erhebliches betriebliches Risiko darstellt, sollte der FC die Mittel für Unterhalt und 
Sanierung nicht mehr aufbringen können. 

Neben dem Standort beim Bahnhof Hüntwangen-Wil nutzt der FC Rafzerfeld weitere Rasenplätze 
in Rafz und in Eglisau. Diese vom Verein genutzte, bestehende Infrastruktur ist im Ausbauprojekt 
nicht mitberücksichtigt. Die beiden Gemeinden sind der Ansicht, dass diese in ein Erweiterungspro-
jekt integriert werden müssen, um die Ausnutzung der bestehenden Sportanlagen zu optimieren. 
Zudem sind die bestehenden Infrastrukturanlagen und deren bisherige Finanzierung durch die bei-
den Gemeinden auch in der Kalkulation der Gemeindebeiträge an ein Erweiterungsprojekt zu be-
rücksichtigen. Rafz und Eglisau finanzieren bereits Sportanlagen und müssten bei einer Annahme 
der Einzelinitiative nochmals finanzielle Mittel in weitere Sportanlagen aufbringen. 

Bei einer Ablehnung der Einzelinitiative in einzelnen Gemeinden wird der FC Rafzerfeld nach eige-
nen Aussagen die einzelnen Projektteile priorisieren und je nach finanziellen Möglichkeiten ausfüh-
ren. Es ist somit ungewiss, ob überhaupt ein Projekt zustande kommt, das die Bedürfnisse des Ver-
eins abdeckt. Die zustimmenden Gemeinden müssen ihren Beitrag dennoch leisten, ohne zu wis-
sen, wie die Gelder eingesetzt werden. Es ist in der Einzelinitiative nicht vorgesehen, dass die Ge-
meinden die Beiträge zurückfordern oder an Bedingungen knüpfen können, sollte das Projekt nicht 
wie vorgesehen realisiert werden können. 

Zu bedenken ist, dass bei Annahme der Einzelinitiative ein einzelner Verein einen sehr hohen finan-
ziellen Beitrag der Gemeinde erhalten würde. Dadurch würde dieser Verein gegenüber anderen 
Vereinen erheblich bevorzugt. Eine derartige Ungleichbehandlung lässt sich allein mit der Ausübung 
einer sportlichen Aktivität nicht begründen. 

Insgesamt erachtet der Gemeinderat Hüntwangen das Erweiterungsprojekt des FC Rafzerfeld und 
die geforderte Finanzierung durch die Gemeinden als nicht ausgewogen. Er beantragt deshalb eine 
Ablehnung der Einzelinitiative. 
 
Antrag des Gemeinderats 
Aus den genannten Gründen empfiehlt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 
2026 die Einzelinitiative für eine "Kostenbeteiligung Investition Neubau Sportanlage FC Rafzerfeld 
über CHF 375’000" abzulehnen. 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Einzelinitiative für 
eine "Kostenbeteiligung Investition Neubau Sportanlage FC Rafzerfeld über CHF 375’000" abzu-
lehnen.  
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Stellungnahme der Initiantin 
 
Stellungnahme FC Rafzerfeld für ein JA zur neuen Sportanlage Hüntwangen 
Der FC Rafzerfeld ist sich bewusst, dass mit der Initiative wichtige Fragen zur Finanzierung, Verant-
wortung und Zukunft der geplanten Sportanlage verbunden sind. Gerade weil dieses Vorhaben für 
die Region von grosser Bedeutung ist, möchten wir die Hintergründe offen und nachvollziehbar dar-
legen. 
 
Das Projekt ist zu teuer 
Das Projekt kostet Geld. Entscheidend ist aber die Einordnung. Der FC Rafzerfeld bringt selbst über 
CHF 1,6 Mio. aus Eigenmitteln, Sponsoring und kantonaler Sportförderung ein. Seit 1994 trägt der 
Verein zudem Betrieb und Unterhalt der Anlage weitgehend selbst. Die übrigen Kosten werden auf 
fünf Gemeinden verteilt und sind im Vergleich zu anderen Infrastrukturprojekten moderat. Auf die 
Gemeinde Hüntwangen ZH entfällt dabei ein Anteil von CHF 375’000 an den Gesamtkosten. Es 
geht um eine gemeinsame Investition in die Jugend der Region. 
 
Braucht es wirklich Kunstrasen – reichen die bestehenden Plätze nicht aus? 
Die bestehenden Plätze sind bereits heute stark ausgelastet. Naturrasen ist witterungsabhängig und 
nur beschränkt nutzbar. Zusätzliche Alternativen fehlen heute. Trotz Nutzung aller verfügbaren Flä-
chen bestehen Wartelisten. Ein Kunstrasenplatz ermöglicht einen ganzjährigen Trainings- und Spiel-
betrieb. Er ist deshalb keine Luxuslösung, sondern die nachhaltige Antwort auf den bestehenden 
Engpass. 
 
Kann man das Projekt nicht günstiger realisieren? 
Das Projekt wurde über mehrere Jahre geprüft, optimiert und bereits reduziert. Weitere Kürzungen 
würden die Funktionalität einschränken und das Grundproblem nicht lösen.  
Wer heute zu stark spart, riskiert morgen Mehrkosten und eine unvollständige Lösung. 
 
Was ist mit den Folgekosten? 
Auch hierzu gibt es eine klare Grundlage. Der FC Rafzerfeld trägt den laufenden Unterhalt weiterhin 
selbst – wie seit über 30 Jahren. Die laufenden Kosten sind damit geregelt und erprobt. Für grössere 
Sanierungen wird auch künftig gemeinsam mit den Gemeinden eine Lösung gesucht werden müs-
sen.  
 
Kann man dem FC solche nicht rückzahlbaren Beiträge anvertrauen? 
Unsere Absicht war nie und ist auch künftig nicht, als dauerhafter Träger dieser Sportanlage zu 
fungieren. Wir streben deshalb nach der Abstimmung die Übernahme der Trägerschaft durch die 
finanzierenden Gemeinden an. Die Initiative soll den Weg zur Realisierung ebnen, nicht dem Verein 
dauerhaft eine öffentliche Aufgabe übertragen. Die Gelder bleiben der Allgemeinheit in jedem Fall 
erhalten: durch die Nutzung der Infrastruktur durch die Bevölkerung oder – im Fall einer Auflösung 
des Vereins – durch den Rückfall der Infrastruktur an die Gemeinde. 
 
Was passiert bei einem Nein? 
Ein Nein löst kein Problem. Die Infrastruktur bleibt ungenügend, Trainingsausfälle und Engpässe 
bleiben bestehen, Wartelisten nehmen weiter zu. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche 
sowie die Entwicklung im Jugend- und Mädchenbereich. 
 
Fazit 
Diese Initiative ist eine Investition in unsere Jugend und in die Zukunft des Rafzerfelds. Sie schafft 
bessere Bedingungen für Sport, Bewegung und Gemeinschaft.  
Ein Nein belässt alles beim Alten. Darum bitten wir Sie: Stimmen Sie JA! 
 
Ergänzende Beilagen zum Beleuchtenden Bericht: 
- Einzelinitiative Carina Bertenghi vom 30. September 2025 inkl. Annex 
- Weitere Informationen zum Projekt auf www.fcrafzerfeld.ch/kunstrasenprojekt 
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Einzelinitiative mit Begründung und Annex 
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Abschied Rechnungsprüfungskommission 
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EINZELINITIATIVE 
 
Traktandum 6 
 
Einzelinitiative "Feuerwerksverbot" 

 

 
 
Beleuchtender Bericht 
 
Das Wichtigste in Kürze 
Ursula und Roger Wicki haben am 20. Februar 2026 die unterzeichnete Einzelinitiative «Feuerwerks-
verbot» an den Gemeinderat Hüntwangen eingereicht. Die Einzelinitiative verlangt, jegliches Ab-
brennen von lärmendem Feuerwerk ganzjährig zu verbieten. Für besondere Veranstaltungen von 
öffentlichem Interesse soll das zuständige Organ das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk bewil-
ligen können. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Einzelinitiative abzulehnen. 
 
Die Tradition spricht dafür, dass das zeitlich auf lediglich zwei Anlässe pro Jahr, nämlich Bundesfeier 
und Silvester, eingeschränkte Abbrennen von Feuerwerk möglich sein soll. Es gilt schon heute ein 
Verbot von Lärm verursachendem Feuerwerk ausserhalb dieser beiden Nächte. Ein absolutes Ver-
bot ausschliesslich für die Gemeinde Hüntwangen ergibt wenig Sinn, solange in den Nachbarge-
meinden Feuerwerk zugelassen ist. 
 
Die Einzelinitiative im Wortlaut 
Die Initianten beantragt im Sinne von § 146 des Gesetzes über die politischen Rechte (GRP) i.V.m. 
Art. 13 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Hüntwangen (GO) die Abänderung von Art. 
13 der Polizeiverordnung der Gemeinde Hüntwangen (PV) mit folgendem Initiativtext: 
 
Art. 12 der Polizeiverordnung der Gemeinde Hüntwangen sei wie folgt zu ändern: Art. 12 Feuerwerk  
 
¹. Das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk ist ganzjährig generell verboten. Das gilt auch in den 
Nächten vom 1. auf den 2. August sowie vom 31. Dezember auf den 1. Januar.  
 
². Für besondere Veranstaltungen von öffentlichem Interesse ist eine Bewilligung des Polizeivorste-
hers oder der Polizeivorsteherin erforderlich. Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung wird publi-
ziert.  
 
³. Feuerwerk darf nur so abgebrannt werden, dass keine Personen-, Tier- oder Sachgefährdung 
entsteht.  

 
4. Lagerung und Verkauf von Feuerwerk sind über die kommunale Feuerpolizei bewilligen zu lassen.  
 
5. Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist verboten.  
  

 
Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Einzelinitiative «Feuerwerksver-
bot» abzulehnen.  
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Begründung: 
Der Einsatz von lautem Feuerwerk verursacht erhebliches Leiden bei Menschen und Tieren. Beson-
ders empfindliche und kranke Personen sowie Wild-, Nutz- und Haustiere reagieren stark auf plötz-
lichen, repetitiven Lärm, der Stress, Angstreaktionen und gesundheitliche Beeinträchtigungen aus-
lösen kann.  
 
Die Nachtruhe wird regelmässig und über mehrere Tage hinweg gestört. Illegales oder vorgezoge-
nes Abbrennen von Feuerwerk beeinträchtigt das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung nach-
haltig und führt zu Erschöpfung, Schlafmangel und erhöhter psychischer Belastung.  
 
Zusätzlich belastet Feuerwerk die Luft durch hohe Feinstaubemissionen, welche insbesondere für 
Menschen mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein gesundheitliches Risiko darstellen. 
Die Umwelt wird durch Rückstände wie Plastik, Papier, Schwermetalle und chemische Substanzen 
verschmutzt, die Böden, Gewässer und Lebensräume von Tieren beeinträchtigen.  
 
Zur Umweltbelastung kommt eine erhebliche Abfallmenge, die häufig unsachgemäss entsorgt wird 
(wenn überhaupt!) und zusätzlichen Reinigungsaufwand sowie Kosten für die Allgemeinheit verur-
sacht.  
 
Nicht lärmerzeugendes Feuerwerk soll wie bisher erlaubt bleiben. 
 
Materielle Beurteilung des Initiativbegehrens  
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Ablehnung der Initiative aus folgenden Grün-
den:  
 
Verwendung von Feuerwerk in der Gemeinde Hüntwangen  
In der Polizeiverordnung der Gemeinde Hüntwangen vom 07. Dezember 2005 ist der Umgang mit 
Feuerwerk (Art. 12) bereits heute mit grosser Zurückhaltung geregelt. Das Abbrennen von lärmen-
dem Feuerwerk ist demnach lediglich am Abend der Bundesfeier, am 1. August und beim Jahres-
wechsel gestattet. Für besondere Veranstaltungen kann das Ressort Sicherheit das Abbrennen von 
Feuerwerk bewilligen.  
In der Vergangenheit wurden in der Regel keine weiteren Feuerwerke bewilligt. 
 
Tradition  
Das Abfeuern von Feuerwerk am 1. August (Schweizer Nationalfeiertag) und an Silvester (Jahres-
wechsel) ist in der Schweiz weit verbreitet und erfreut sich grosser Beliebtheit. Es sind traditionelle 
Anlässe, bei denen das Feuerwerk eine wichtige Rolle spielt, um die Freude und den feierlichen 
Charakter zu unterstreichen. Viele Menschen sehen darin eine festliche Tradition und geniessen das 
Spektakel, das mit dem Feuerwerk einhergeht. Feuerwerke erzeugen Freude, Neugierde und Über-
raschungen und geben diesem Moment einen besonderen, feierlichen Ausdruck.  
 
Lärm  
In der Schweiz sind nur Feuerwerkskörper zugelassen, die einen bestimmten Schalldruck nicht über-
schreiten. Für Feuerwerkslärm hat die Lärmschutzverordnung keine Grenzwerte festgelegt. Deshalb 
müsste gemäss Umweltschutzgesetz der Lärm so begrenzt werden, dass die Bevölkerung nicht er-
heblich im Wohlbefinden gestört ist. Im Falle von Feuerwerk ist diese Abschätzung nicht ganz ein-
fach, weil man sich auf Tradition, allgemein vorhandene Akzeptanz und die örtliche und zeitliche 
Begrenztheit von Feuerwerk berufen kann.  
 
Eidgenössische Volksinitiative  
Am 3. November 2023 wurde eine eidgenössische Volksinitiative "Für eine Einschränkung von Feu-
erwerk" eingereicht. Sie ist mit 137'193 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Folglich wird 
es in den nächsten Jahren zu einer eidgenössischen Abstimmung kommen.  
In Anbetracht dieser gesamtschweizerischen Vorlage ist es sehr fraglich, ob eine Einzelfallregelung 
für eine Gemeinde sinnvoll ist.  
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Polizeiliche Aspekte  
Das Abbrennen von Feuerwerk polizeilich zu verhindern ist kaum durchführbar. Eine verstärkte Po-
lizeipräsenz zur Verhinderung von unerlaubtem Feuerwerk ist in Hüntwangen nicht möglich und 
wäre kaum verhältnismässig. Das Ahnden von unerlaubtem Feuerwerk wäre ohnehin eine Heraus-
forderung für die Polizei, denn die Verursacherinnen und Verursacher müssten während der Straftat 
ertappt werden. 
 
Zusammenfassung  
Der Gemeinderat hat Verständnis für die Argumente eines Feuerwerksverbots aus Gründen des 
Lärmschutzes. Allerdings spricht die Tradition dafür, dass das zeitlich auf lediglich zwei Anlässe pro 
Jahr, nämlich Bundesfeier und Silvester, eingeschränkte Zünden von Feuerwerk weiterhin möglich 
sein soll. Es gilt schon heute ein Verbot von Lärm verursachendem Feuerwerk ausserhalb dieser 
beiden Nächte.  
 
Ein absolutes Verbot allein für die Gemeinde Hüntwangen ist wenig sinnvoll, solange in den Nach-
bargemeinden Feuerwerk zugelassen ist. Die Initiative geht dem Gemeinderat zu weit. 
 
Synopse 
Art. 12 der Polizeiverordnung der Gemeinde Hüntwangen soll mit der Initiative wie folgt geändert 
werden: 
 

bisher neu gemäss Einzelinitiative 

Am Abend der Bundesfeier, am 1. August 
und beim Jahreswechsel ist das Abbrennen 
von Feuerwerk gestattet. Das Abbrennen 
von Feuerwerk an besonderen Veranstal-
tungen ist bewilligungspflichtig. 

¹. Das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk ist 
ganzjährig generell verboten. Das gilt auch in den 
Nächten vom 1. auf den 2. August sowie vom 31. 
Dezember auf den 1. Januar.  

². Für besondere Veranstaltungen von öffentlichem 
Interesse ist eine Bewilligung des Polizeivorstehers 
oder der Polizeivorsteherin erforderlich. Die Ertei-
lung einer Ausnahmebewilligung wird publiziert.  

³. Feuerwerk darf nur so abgebrannt werden, dass 
keine Personen-, Tier- oder Sachgefährdung ent-
steht.  

4. Lagerung und Verkauf von Feuerwerk sind über 
die kommunale Feuerpolizei bewilligen zu lassen.  

5. Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist ver-
boten.  

 
 
Zuständigkeit 
Gemäss Art. 13 Ziff. 3 der Gemeindeordnung der Gemeinde Hüntwangen ist die Gemeindever-
sammlung für die Änderung der Polizeiverordnung zuständig. 
  



Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung 17.06.2026  Seite 42 von 47 

 

  



Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung 17.06.2026  Seite 43 von 47 

 

  



Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung 17.06.2026  Seite 44 von 47 

Stellungnahme Initianten 
 
Wir, Ursula und Roger Wicki, haben eine Initiative zum Feuerwerkverbot eingegeben. Dies sind un-
sere Gründe: 
 
Feuerwerk zwischen Tradition und Verantwortung 

 
Feuerwerk berührt viele von uns emotional. Es steht für besondere Momente, für Feierlichkeiten, für 
gemeinsames Staunen am Himmel. Viele verbinden damit Kindheitserinnerungen – seltene, be-
wusste Augenblicke mit besonderer Magie. 

Doch die Realität hat sich verändert. Feuerwerke finden heute nicht mehr nur vereinzelt statt, son-
dern begleiten zahlreiche Anlässe über das ganze Jahr hinweg – von Seefesten bis hin zu privaten 
Feiern. Was oft als „nur zweimal im Jahr“ dargestellt wird, ist für viele Menschen und Tiere längst zu 
einer wiederkehrenden Belastung geworden. 

Die Frage ist deshalb berechtigt: Ist es noch Tradition – oder bereits Gewohnheit? 

Tradition allein reicht nicht als Begründung, wenn bekannt ist, dass etwas schadet. Verantwortung 
bedeutet, Gewohnheiten zu hinterfragen und anzupassen. Reife zeigt sich darin, dass wir unser 
Verhalten überdenken – besonders dann, wenn andere darunter leiden. 

Es geht dabei nicht um den Verlust von Feierkultur, sondern um Rücksichtnahme. 

Viele Menschen empfinden die langanhaltenden Knallgeräusche als belastend oder gesundheitlich 
problematisch. Für Tiere bedeutet Feuerwerk oft massiven Stress: Haustiere reagieren mit Angst, 
Nutz- und Wildtiere geraten in Panik, und werden in ihrem Lebensraum gestört – mit teils gravieren-
den Folgen. Hinzu kommen Umweltbelastungen durch Lärm, Feinstaub und Rückstände. 

Dabei wäre die Lösung oft einfach: weniger, kürzer, leiser – oder alternative Formen des Feierns, 
die ebenso stimmungsvoll sind, aber weniger Schaden verursachen. 

Ein bewusster Umgang mit Feuerwerk bedeutet nicht Verzicht, sondern Verantwortung. Es geht da-
rum, den eigenen Genuss nicht über das Wohl anderer zu stellen und gemeinsam tragbare Lösun-
gen zu finden. 

Mit etwas mehr Rücksicht können wir gemeinsam viel bewirken. Wir freuen uns sehr über zahlreiche 
Unterstützer an der Gemeindeversammlung.                       

Vielen Dank. 
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POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 7 
 
Wahl von 10 Mitgliedern des Wahlbüros Hüntwangen für die Amtszeit 2026 - 2030 

 
 
Ausgangslage 
 
Gemäss §40 lit. b GPR findet die Wahl der Mitglieder des Wahlbüros durch die Gemeindeversamm-
lung statt. Der Gemeinderat bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Wahlbüros, die durch die Ge-
meindeversammlung offen zu wählen sind (Art. 32, Gemeindeordnung vom 13.02.2022). 
 
Es wurde dazu aufgerufen, dass wer wahlfähig ist und Interesse an einer Wahl ins Wahlbüro Hünt-
wangen hat, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden. Sechs bisherige Mitglieder und vier neue 
Personen haben sich bei der Gemeindeverwaltung Hüntwangen gemeldet. Ihnen sei an dieser Stelle 
der beste Dank ausgesprochen, dass sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellen. Es sind dies:  
 

 Name Vorname Adresse bisher/neu 

1. Angst Daniela Poststrasse 1 bisher 

2. Berger Yvonne Stepackerstrasse 5 bisher 

3. Burri Heidi Weiherstrasse 2 neu 

4. Kern Sabine Dorfstrasse 15 bisher 

5. Kneubühler Brigitte Dorfstrasse 1 neu 

6. Obrecht Tumai Bahnhofstrasse 53 neu 

7. Pfenninger Juliette Rebbergstrasse 14 bisher 

8. Schreier Magdalena Bälweg 12 bisher 

9. Spühler-Meier Sandra Heinisolstrasse 11 neu 

10. Wicki Roger Bälstrasse 86 bisher 

 
 
Das Wahlverfahren richtet sich nach Art. 26 Gemeindegesetz. Die stimmberechtigten Personen, die 
an der Gemeindeversammlung sind, sind nicht an die oben aufgelisteten Wahlvorschläge gebunden 
und können weitere Personen vor oder während der Versammlung vorschlagen. Bleibt es bei den 
obigen Wahlvorschlägen oder ziehen einzelne Personen ihre Kandidatur zurück, werden die obigen 
oder die verbleibenden Personen als gewählt erklärt. Ergeben sich mehr Wahlvorschläge als Stellen 
zu besetzen sind (also mehr als zehn Wahlvorschläge) erfolgt die Wahl in einem Wahlgang mit of-
fener Wahl. Die Vorgeschlagenen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Die stimmbe-
rechtigten Personen haben so viele Stimmen, wie Stellen zu besetzen sind (also insgesamt zehn 
Stimmen) und können jeweils nur eine Stimme pro Person abgeben. Wer am meisten Stimmen er-
hält, ist gewählt. 
 
Voraussetzung für die Wählbarkeit nach § 3 Abs. 1 GPR erfüllt wer 

• Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger ist, 

• das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, 

• den Politischer Wohnsitz in der Gemeinde Hüntwangen hat, 

• Von der Ausübung der politischen Rechten auf Bundesebene nicht ausgeschlossen ist. 
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POLITISCHE GEMEINDE 
 
Traktandum 8 
 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) 

 
Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Ge-
meindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
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Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


